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Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) 2014-2020 

1. Änderung des Erlasses des Ministeriums der Finanzen (EU

Verwaltungsbehörde EFRE/ESF) zur Anwendung von Vereinfachten 

Kostenoptionen nach Art. 67 Abs. 2a VO (EU) Nr. 1303/2013 

Mit Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 02.08.2018 hat die EU

Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds - EU-VB EFRE/ESF beschlossen, 

die Pflicht zur Anwendung von Vereinfachten Kostenoptionen nach Artikel 67 

Abs. 2a VO (EU) Nr. 1303/2013 für (vorläufig) zwölf Monate ab dem 2. 

August 2018 - dem Tag des lnkrafttretens der Regelung - auszusetzen. 

Die EU-VB EFRE/ESF hat festgestellt, dass die Umsetzung des Artikel 67 

Abs. 2a VO (EU) Nr. 1303/2013 mit einem unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwand verbunden ist und beschließt daher gemäß Artikel 152 

Absatz 7 Unterabsatz 2 VO (EU) Nr. 1303/2013, dass der Artikel 67 Abs. 2a 

VO (EU) Nr. 1303/2013 bis zum Ende der EU-Förderperiode 2014 - 2020 

nicht anzuwenden ist. 

Diese Ausnahmeregelung gilt nicht für Zuschüsse und rückzahlbare 

Unterstützung, die durch den ESF unterstützt werden und bei denen die 

öffentliche Unterstützung 50.000 EUR nicht übersteigt und die keine Beihilfe 

darstellen oder als De-minimis-Beihilfe gewährt werden. Die Gewährung von 
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vereinfachten Kostenoptionen in bereits eingerichteten oder in Planung befindlichen Verwaltungs

und Kontrollsystemen wird hiervon nicht berührt. 

Die EU-VB EFRE/ESF hat die zuständigen Kommissionsdienststellen für das OP EFRE und das 

0� ESF 2014 - 2020 bereits entsprechend informiert. 

Für Rückfragen zum Erlass stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen der EU-Verwaltungsbehörde 

EFRE/ESF gern zur Verfügung. 


